
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2008/5/13 14Os52/08s
(14Os53/08p)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.2008

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 13. Mai 2008 durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Holzweber

als Vorsitzenden, die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Philipp und Hon.-Prof. Dr. Schroll sowie die Hofrätinnen

des Obersten Gerichtshofs Mag. Hetlinger und Mag. Fuchs in Gegenwart des Richteramtsanwärters MMag. Klaus als

Schriftführer in der Strafsache gegen wegen Sergej K*****, wegen des Vergehens der Schlepperei nach § 114 Abs 1

FPG, AZ 1 U 236/07g, des Bezirksgerichts Bruck an der Leitha über die von der Generalprokuratur gegen das Urteil vom

30. Juli 2007 (ON 14) sowie einen weiteren Beschluss erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes

nach öEentlicher Verhandlung in Anwesenheit des Vertreters der Generalprokuratur, Generalanwalt Mag. Bauer, des

Verurteilten und seines Verteidigers Daigneault zu Recht erkannt:Der Oberste Gerichtshof hat am 13. Mai 2008 durch

den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Holzweber als Vorsitzenden, die Hofräte des Obersten

Gerichtshofs Dr. Philipp und Hon.-Prof. Dr. Schroll sowie die Hofrätinnen des Obersten Gerichtshofs Mag. Hetlinger

und Mag. Fuchs in Gegenwart des Richteramtsanwärters MMag. Klaus als Schriftführer in der Strafsache gegen wegen

Sergej K*****, wegen des Vergehens der Schlepperei nach Paragraph 114, Absatz eins, FPG, AZ 1 U 236/07g, des

Bezirksgerichts Bruck an der Leitha über die von der Generalprokuratur gegen das Urteil vom 30. Juli 2007 (ON 14)

sowie einen weiteren Beschluss erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes nach öEentlicher

Verhandlung in Anwesenheit des Vertreters der Generalprokuratur, Generalanwalt Mag. Bauer, des Verurteilten und

seines Verteidigers Daigneault zu Recht erkannt:

Spruch

Im Verfahren AZ 1 U 236/07g des Bezirksgerichts Bruck an der Leitha verletzen das Gesetz:

1. der Beschluss vom 1. Juli 2007 über die Anberaumung einer Hauptverhandlung in § 450 StPO aF iVm § 114 Abs 8

FPG;1. der Beschluss vom 1. Juli 2007 über die Anberaumung einer Hauptverhandlung in Paragraph 450, StPO aF in

Verbindung mit Paragraph 114, Absatz 8, FPG;

2. das Urteil vom 30. Juli 2007 (ON 14) in §§ 447 (aF) und 261 Abs 1 StPO iVm § 114 Abs 8 FPG.2. das Urteil vom 30. Juli

2007 (ON 14) in Paragraphen 447, (aF) und 261 Absatz eins, StPO in Verbindung mit Paragraph 114, Absatz 8, FPG.

Dieses Urteil wird aufgehoben.

Text

Gründe:

Sergej K***** wurde mit (bereits rechtskräftigem und gemäß § 458 Abs 3 StPO in gekürzter Form ausgefertigtem)

Urteil des Bezirksgerichts Bruck an der Leitha vom 30. Juli 2007, GZ 1 U 236/07g-14, anklagekonform (ON 3) des

Vergehens der Schlepperei nach § 114 Abs 1 FPG schuldig erkannt.Sergej K***** wurde mit (bereits rechtskräftigem
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und gemäß Paragraph 458, Absatz 3, StPO in gekürzter Form ausgefertigtem) Urteil des Bezirksgerichts Bruck an der

Leitha vom 30. Juli 2007, GZ 1 U 236/07g-14, anklagekonform (ON 3) des Vergehens der Schlepperei nach Paragraph

114, Absatz eins, FPG schuldig erkannt.

Die unterbliebene Wahrnehmung der sachlichen Unzuständigkeit durch das Bezirksgericht verletzt - wie die

Generalprokuratur in ihrer deshalb zur Wahrung des Gesetzes erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde zutreEend ausführt

- in zweifacher Hinsicht das Gesetz:

Rechtliche Beurteilung

Die Durchführung eines Strafverfahrens wegen des Vergehens der Schlepperei nach § 114 Abs 1 FPG obliegt gemäß

Abs 8 leg cit „den Gerichtshöfen erster Instanz".Die Durchführung eines Strafverfahrens wegen des Vergehens der

Schlepperei nach Paragraph 114, Absatz eins, FPG obliegt gemäß Absatz 8, leg cit „den Gerichtshöfen erster Instanz".

Die Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung war bereits nach dem Anklagevorbringen (vgl RIS-Justiz RS0101635)

oEenkundig. Indem es das Bezirksgericht unterlassen hat, seine nach der Aktenlage und dem Antrag auf Bestrafung

indizierte sachliche Unzuständigkeit mittels Beschluss (RIS-Justiz RS0106263, RS0072997; Rainer, WK-StPO § 450 RzDie

Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung war bereits nach dem Anklagevorbringen vergleiche RIS-Justiz

RS0101635) oEenkundig. Indem es das Bezirksgericht unterlassen hat, seine nach der Aktenlage und dem Antrag auf

Bestrafung indizierte sachliche Unzuständigkeit mittels Beschluss (RIS-Justiz RS0106263, RS0072997; Rainer, WK-StPO

Paragraph 450, Rz

2) festzustellen, verletzt bereits die mit Beschluss vom 1. Juli 2007 verfügte Anberaumung einer Hauptverhandlung (AV-

Bogen S 3) das Gesetz in § 450 StPO aF iVm § 114 Abs 8 FPG (vgl 15 Os 163/07w; Rainer, WK-StPO § 450 Rz 9).2)

festzustellen, verletzt bereits die mit Beschluss vom 1. Juli 2007 verfügte Anberaumung einer Hauptverhandlung (AV-

Bogen S 3) das Gesetz in Paragraph 450, StPO aF in Verbindung mit Paragraph 114, Absatz 8, FPG vergleiche 15 Os

163/07w; Rainer, WK-StPO Paragraph 450, Rz 9).

Das am 30. Juli 2007 ergangene Urteil (ON 14) steht mit dem Gesetz ebenfalls nicht im Einklang, weil das Bezirksgericht

auch noch in der Hauptverhandlung seine sachliche Unzuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen und gemäß §

447 StPO aF iVm § 261 Abs 1 StPO ein Unzuständigkeitsurteil zu fällen gehabt hätte (SSt 28/22 = RIS-Justiz RS0098835;

vgl Rainer, WK-StPO § 450 Rz 4).Das am 30. Juli 2007 ergangene Urteil (ON 14) steht mit dem Gesetz ebenfalls nicht im

Einklang, weil das Bezirksgericht auch noch in der Hauptverhandlung seine sachliche Unzuständigkeit von Amts wegen

wahrzunehmen und gemäß Paragraph 447, StPO aF in Verbindung mit Paragraph 261, Absatz eins, StPO ein

Unzuständigkeitsurteil zu fällen gehabt hätte (SSt 28/22 = RIS-Justiz RS0098835; vergleiche Rainer, WK-StPO Paragraph

450, Rz 4).

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Gesetzesverletzungen zum Nachteil des Verurteilten auswirkten,

war das in Rede stehende Urteil gemäß § 292 letzter Satz StPO aufzuheben. Unter Beachtung des § 516 Abs 1 zweiter

Satz StPO wird es gemäß § 475 Abs 2 zweiter Satz iVm § 263 Abs 4 StPO dem Ankläger obliegen, binnen drei Monaten

die zur Einleitung des gesetzlichen Verfahrens erforderlichen Anträge zu stellen.Da nicht ausgeschlossen werden kann,

dass sich die Gesetzesverletzungen zum Nachteil des Verurteilten auswirkten, war das in Rede stehende Urteil gemäß

Paragraph 292, letzter Satz StPO aufzuheben. Unter Beachtung des Paragraph 516, Absatz eins, zweiter Satz StPO wird

es gemäß Paragraph 475, Absatz 2, zweiter Satz in Verbindung mit Paragraph 263, Absatz 4, StPO dem Ankläger

obliegen, binnen drei Monaten die zur Einleitung des gesetzlichen Verfahrens erforderlichen Anträge zu stellen.

Anmerkung

E87551 14Os52.08s

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2008:0140OS00052.08S.0513.000

Zuletzt aktualisiert am

10.07.2008

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/114
https://www.jusline.at/entscheidung/400811
https://www.jusline.at/entscheidung/388136
https://www.jusline.at/entscheidung/394526
https://www.jusline.at/entscheidung/400811
https://www.jusline.at/entscheidung/388136
https://www.jusline.at/entscheidung/394526
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/450
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/114
https://www.jusline.at/entscheidung/277450
https://www.jusline.at/entscheidung/277450
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/447
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/261
https://www.jusline.at/entscheidung/451587
https://www.jusline.at/entscheidung/451587
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/263
http://www.ogh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	TE OGH 2008/5/13 14Os52/08s (14Os53/08p)
	JUSLINE Entscheidung


